
gewinnt in dem Maße an Bedeutung, wie die Prinzi
pien der gesellschaftlichen Erziehung im Strafprozeß 
immer stärker zum Durchbruch kommen. Wenn er
reicht werden soll, daß ein Täter nach einem Gerichts
verfahren, das z. B. mit einer bedingten Verurteilung 
oder einem öffentlichen Tadel geendet hat, durch das 
Kollektiv, in dem er lebt und arbeitet, weiter erzogen 
werden soll, so ist dazu Voraussetzung, daß durch 
Anhörung der Mitglieder dieses Kollektivs in der Be
weisaufnahme die Ursachen für sein Versagen aufge
deckt werden und daß durch seine Selbstkritik der 
Weg für die weitere Entwicklung eröffnet wird. Es 
kommt also auch im Plädoyer darauf an, durch all
seitige Erörterung von Tat und Täter im Zusammen
hang die entscheidenden Gesichtspunkte für die ge
sellschaftliche Erziehung herauszuarbeiten.

Das Plädoyer muß sich auch stärker, als dies allge
mein üblich ist, mit der persönlichen Stellungnahme 
des Angeklagten zu seinem Verhalten auseinander
setzen. Besonders muß analysiert werden, ob die 
Stellungnahme schon als wirkliche Selbstkritik ge
wertet werden kann oder ob es sich um Ausflüchte 
handelt, die der Täter statt der Selbstkritik vorbringt. 
Hier bieten sich bereits sehr entscheidende Hinweise 
erzieherischer Art wie auch Hinweise auf Art und 
Höhe der erforderlichen Strafe.

Bei der Auseinandersetzung mit den rechtlichen 
Fragen ist davon auszugehen, daß die Strafgesetze 
wie alle anderen Gesetze in der Deutschen Demokra
tischen Republik über das Bewußtsein der Menschen 
auf die Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse 
einwirken. Die rechtliche Würdigung des Tat
geschehens muß deshalb auch mit dem Ziel der Er
ziehung des Täters und der Einwirkung auf die Ge
sellschaft geführt werden. Dabei darf es keine for- 
male, lediglich auf die Überprüfung der Tatbestands
merkmale beschränkte Erörterung der Gesetze geben. 
Es ist vielmehr davon auszugehen, welches Objekt 
durch das verletzte Gesetz geschützt wird. Eine be
sonders eingehende Untersuchung des verletzten Ob
jekts ist bei den Gesetzen erforderlich, die aus der 
Herrschaft des Kapitalismus stammen und von unse
rem Staat sanktioniert worden sind. Bei neuen Ge
setzen, die bereits eindeutig darauf hinweisen, welche 
gesellschaftlichen Verhältnisse sie schützen, kann zu
meist auf die Präambel des Gesetzes Bezug genom
men werden.
„ Erst wenn die Frage der gesellschaftlichen Verhält
nisse, die das Gesetz schützt, klargestellt ist, kann 
das Plädoyer an Hand der konkreten Tat und der 
Überprüfung der konkreten Tatbestandsmerkmale die 
Handlung des Täters subsumieren. Ein anderes Vor
gehen würde notwendig zu einer formalen Anwendung 
unserer Gesetzlichkeit führen. Nur bei rechtlich völlig 
zweifelsfreien Fällen kann auf die ausführliche Be
gründung sämtlicher einzelnen Tatbestandsmerkmale 
verzichtet werden. So wäre es z. B. unsinnig, bei 
einem einwandfreien Diebstahl lang und breit den 
Bruch fremden Gewahrsams, die Herstellung eigenen 
Gewahrsams usw. zu erläutern. Tauchen jedoch bei 
der rechtlichen Würdigung irgendwelche Schwierig
keiten, Zweifel oder Abgrenzungsfragen auf, so müs
sen insbesondere die davon betroffenen Tatbestands
merkmale exakt geprüft und begründet werden. Es 
darf hierbei im Interesse der Einhaltung unserer 
sozialistischen Gesetzlichkeit keinerlei oberflächliche 
oder summarische Erörterung geben. In strittigen 
Rechtsfragen hat sich der Staatsanwalt auf die Ent
scheidungen des Obersten Gerichts oder auf die sonst 
wissenschaftlich begründete und von dem General
staatsanwalt bestätigte geltende Auffassung zu stüt
zen. Sind mehrere Täter in einer Strafsache ange
klagt, so ist es stets erforderlich, die Fragen der Be
teiligung zu beachten. Sind mehrere Taten Grundlage 
der Untersuchung, so ist die Frage der Konkurrenzen 
zu prüfen.

Insgesamt muß man darauf hinweisen; daß häufig 
von den Staatsanwälten die exakte Arbeit mit dem 
Strafgesetz im Plädoyer vernachlässigt wird. Dadurch 
wird jedoch verhindert, daß eine wirksame Gesetzes
propaganda von der Hauptverhandlung ausgeht und 
die Werktätigen auch die Strafgesetze in ihrem sozia

listischen Staat als Gesetze zum Schutze ihrer eige
nen Interessen erkennen.

Das Plädoyer endet mit dem Strafantrag. Ihm geht 
die Erörterung des Fragenkomplexes hinsichtlich der 
Art und Höhe der zu erkennenden Strafe voraus. In 
diesem Zusammenhang ist es erforderlich, nochmals 
in knapper Form die Hauptgesichtspunkte der Ge
sellschaftsgefährlichkeit von Tat und Täter zusam
menzufassen, ohne dabei zu einer Wiederholung ein
zelner Fragen zu kommen. Gleichzeitig muß dargelegt 
werden, welche konkreten Ziele mit der Strafe er
reicht werden sollen: Unterdrückung und Abschrek- 
kung des Klassenfeindes, Erziehung des Täters und 
erzieherische Einwirkung auf die Gesellschaft allge
mein. Bei mehreren Tätern ist darzulegen, nach wel
chen Hauptgesichtspunkten die Differenzierung der 
Strafe zwischen ihnen vorgenommen werden muß. 
Dabei ist sowohl das Objekt und die objektive Seite 
wie das Subjekt und die subjektive Seite zu erörtern.

Der Strafantrag selbst ist schriftlich genau vorzu
bereiten. Um dabei grobe Fehler zu vermeiden, muß 
sich der Staatsanwalt zuvor vergewissern, welche 
Strafrahmen das verletzte Gesetz vorsieht und welche 
Strafarten zur Anwendung kommen. Für jeden Ange
klagten gesondert sind Haupt- und Nebenstrafen auf
zuführen, wobei die Grundsätze der Gesamtstrafen
bildung bei mehreren Gesetzen zu beachten sind. 
Gleichzeitig ist an die Frage der Fortdauer und evtl. 
Nichtanrechnung der U-Haft zu denken sowie an die 
Stellungnahme zu evtl. Schadensersatzansprüchen 
gern. § 268 StPO. Ebenso muß auch auf die konkrete 
Form einer evtl. Veröffentlichung der Entscheidung 
eingegangen werden. Der Strafantrag muß in knapper 
und gedrängter Form am Schluß des Plädoyers ste
hen. Es ist falsch, die einzelnen Anträge anschließend 
nochmals zu begründen,* weil jeder konkrete Antrag 
die notwendige Schlußfolgerung aus allen vorherigen 
Ausführungen darstellen muß.

Zu einigen Fehlern in Sprache, Formulierungen 
und Haltung

Es gibt in der Praxis eine Reihe von typischen Feh
lern, die die Wirkung von Plädoyers, die an sich in 
Inhalt und Aufbau befriedigen, stark beeinträchtigen. 
Eine selbstverständliche, aber absolut notwendige 
Voraussetzung für einen guten Schlußvortrag ist die 
klare und fehlerfreie Sprache des Staatsanwalts. Ge
rade der freie Vortrag nach angefertigten Notizen 
verführt oft zu sogenannten Bandwurmsätzen, in 
denen nicht selten grammatikalische Fehler und un
verständlicher Satzbau enthalten sind. Deshalb muß 
darauf geachtet werden, daß möglichst klare und 
kurze Sätze gebildet werden.

Der Staatsanwalt soll ferner so deutlich sprechen, 
daß alles, was er sagt, einwandfrei verstanden wird. 
Das bedeutet jedoch nicht, daß er sein Plädoyer mit 
besonderer Lautstärke vorzutragen hat. Auch in die
ser Hinsicht würden Übertreibungen der überzeugen
den und erzieherischen Wirkung des Vortrags nur 
Abbruch tun. Ebensowenig dürfen jedoch die Schluß
ausführungen monoton und ohne innere Anteilnahme 
gemacht werden. Auch in der Sprache des Staatsan
walts muß die kämpferische Parteinahme für die 
Sache der Arbeiterklasse zum Ausdruck kommen. 
Ebenso kämpferisch ist die Auseinandersetzung mit 
dem Verhalten des Angeklagten zu führen. Diese Aus
einandersetzung darf aber nie so weit gehen, daß sich 
der Staatsanwalt zu unqualifizierten Äußerungen oder 
gar Beschimpfungen des Angeklagten hinreißen läßt. 
In jedem Plädoyer gibt es einzelne Fragen oder Ab
schnitte, die mit besonderem Nachdruck behandelt 
werden müssen. In solchen Fällen kann die Stimme , 
verstärkt werden; oft aber läßt sich, wenn besonders ' 
deutlich und mit besonderer Betonung gesprochen 
wird, die gleiche Wirkung erzielen.

Nicht ohne Bedeutung ist die Haltung des Staats
anwalts während seines Plädoyers. Ein Staatsanwalt, 
der, tief über seine Aufzeichnungen gebeugt, plädiert 
und während seines-gesamten Vortrags keinen Blick 
auf das Gericht oder auf den Angeklagten wirft, stellt 
keine echte Verbindung zwischen sich und den Men
schen her, die er ansprechen will, und verhindert da
durch, . daß sich seine Überzeugung auf das Gericht
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